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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalprüfungsgeset-
zes (KPG M-V)  
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Wildt, 
 
wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum o. g. Gesetzentwurf. Nach Beteiligung 
der Landkreise nehmen wir zum übersandten Fragenkatalog wie folgt Stellung. 
 
Zu 1. Welche Schwächen hat die bisherige Regelung der Kommunalprüfung im KPG M-V in 
Bezug auf die Wohlfahrtsverbände? 
  
Das Kommunalprüfungsgesetz regelt, wie der Name schon sagt, im Wesentlichen die Prüfung 
der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Ebene. Die Prüfung von Wohlfahrts-
verbänden ist dagegen kein Gegenstand des Kommunalprüfungsgesetzes. Vielmehr geht es im 
Kommunalprüfungsgesetz ausschließlich um kommunale Mittel und deren Verwendung. 
Kommunale Mittel werden in den Bereichen der Sozialgesetzbücher VIII, IX und XII auch für 
Sozialleistungen gezahlt, wenn die Anbieter bestimmter Leistungen auf vertraglicher Grundlage 
für die Landkreise und kreisfreie Städte tätig werden. Die genannten Sozialgesetzbücher sehen 
eine Beauftragung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege mit sozialen Aufgaben, also eine 
Leistungserbringung, ausdrücklich vor (vgl. § 5 Abs. 5 SGB XII, § 76 Abs. 1 SGB VIII, § 22 
Abs. 1 Satz 5 SGB IX). Die Prüfbefugnisse der kommunalen Ebene für die Verwendung kom-
munaler Mittel ergeben sich dann aus den Verträgen mit den einzelnen Leistungserbringern im 
Rahmen der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen, im Bereich der Hilfen zur Pflege aus dem 
Landesrahmenvertrag. Leistungserbringer können daher auch Einrichtungen der freien Wohl-
fahrtspflege sein. Allerdings erfolgt keinerlei direkte Förderung der darüber liegenden Ver-
bandsstrukturen der freien Wohlfahrtspflege. 
Daher sind keinerlei Schwächen der Prüfbefugnisse hinsichtlich der kommunalen Mittelflüsse 
erkennbar. 
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Das Land finanziert dagegen auch direkt die Verbandsstrukturen der freien Wohlfahrtspflege. 
Für diese Landesmittel hat der Landesrechnungshof aus Art. 68 Abs. 3 unserer Landesverfas-
sung bereits bestehende Prüfbefugnisse, die durch §§ 88 bis 104 Landeshaushaltsordnung sowie 
§§ 1 bis 14 Landesrechnungshofgesetz konkretisiert werden. Aus diesen Befugnissen können 
anders als bei der örtlichen Kommunalprüfung der kommunalen Rechnungsprüfungsämter auch 
kreisübergreifende Erkenntnisse gewonnen werden. Insofern stellt sich die Frage, ob und in 
welchem Umfang der Landesrechnungshof etwa im aktuellen Fall des AWO-Kreisverbandes 
Müritz von seinen Prüfrechten hinreichend Gebrauch gemacht hat.  
  
Zu 2. Wie bewerten Sie die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geplante punktuelle Erweite-
rung der Prüfrechte des Landesrechnungshofes im Hinblick auf die Sozialgesetzbücher VIII, IX 
und XII insgesamt? 
 
Mit der Erweiterung der Prüfrechte wäre der Landesrechnungshof in solchen Bereichen zur 
Prüfung befugt, die bereits durch die kommunalen Rechnungsprüfungsämter wahrgenommen 
werden. Vor dem Hintergrund der doppelten Prüfbefugnis stellt sich daher die Frage der Ab-
grenzung zwischen örtlicher und überörtlicher Prüfung. Es sollte weiter dabei bleiben, dass der 
Landesrechnungshof ausschließlich für die überörtliche Prüfung ist, anderenfalls stellt sich die 
Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer örtlichen Prüfbefugnis und der wirt-
schaftlichen Verwendung von Steuermitteln. Bei der geplanten Gesetzesänderung bleibt jedoch 
unklar, ob die Prüfrechte des Landesrechnungshofs sich auf eine Erweiterung im überörtlichen 
Bereich beschränken. Vielmehr liegt es nahe, die geplanten Regelungen des § 8 Abs. 3 und 4 
KPG als Spezialvorschriften zu § 7 KPG und damit als Einstieg in die örtliche Prüfung anzuse-
hen. Somit bedarf es einer Überarbeitung dieser Regelungen. 
  
Zu 3. Ist mit dem Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht eine Verbesserung der gegenwärtigen Prü-
fungssituation etwa im Hinblick auf die Anzahl der Prüfungen zu erwarten? 
 
Eine Verbesserung ist nicht zu erwarten. Wie bereits dargestellt, sind entsprechende Prüfrechte 
bereits vorhanden. Außerdem ist nicht die Anzahl, sondern die Qualität der Prüfungen für die 
Verbesserung der Prüfungssituation entscheidend. 
  
Zu 4. Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Prüfrechte sollen neben die bereits bestehenden 
Prüfrechte der kommunalen Körperschaften treten. 
 
a) Sehen Sie die Gefahr von doppelten Prüfstrukturen durch kommunale Körperschaft und 
Landesrechnungshof? 
b) Was könnte man Ihrer Meinung nach tun, um die Gefahr dieser Doppelstrukturen zu mini-
mieren? 
 
Zur Vermeidung von Doppelstrukturen ist es wichtig, dass die Grenze zwischen örtlicher und 
überörtlicher Prüfung nicht verwischt wird. Die örtliche Prüfung bezieht sich auf einzelne 
Sachverhalte, Verträge bzw. Vereinbarungen im Kreisgebiet. Die Prüfungen des Landesrech-
nungshofs sollen sich weiterhin auf kreisübergreifende bzw. landesweite Aspekte beziehen.   
  
Zu 5. Wie bewerten Sie die Einführung paralleler Prüfungsrechte für den Landesrechnungshof 
in § 8 Absatz 3 KPG M-V aus rechtlicher Sicht? 
 
Die örtliche Prüfung ist eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises und damit Ausdruck der 
kommunalen Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz. Soweit dem Landrechnungshof 
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in § 8 Abs. 3 KPG neue Prüfrechte im örtlichen Bereich übertragen werden sollen, ist dies ein 
Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung.   
Zu 6.: Wie beurteilen Sie die vorgesehene Regelung in § 8 Absatz 4 KPG M-V, mit der die 
Kommunen, soweit sie Vertragspartner sind, verpflichtet werden, die Wahrnehmungsberechti-
gung hinsichtlich der vorgesehenen Prüfungsrechte nach § 8 Absatz 3 KPG durch den Landes-
rechnungshof in Rahmenverträge und Vereinbarungen nach dem SGB VIII, dem SGB IX oder 
dem SGB XII aufzunehmen? 
 
a) Wie kann diese Regelung in der Praxis umgesetzt werden. 
b) Welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihrer Sicht, wenn die Kommunen in Verhandlungen 
die Forderung der Aufnahme der Wahrnehmungsberechtigung der Prüfrechte durch den Lan-
desrechnungshof nicht durchsetzen können? 
c) Welche alternativen Regelungsmöglichkeiten kommen aus Ihrer Sicht in Betracht? 
 
Für die örtliche Prüfung sind solche Regelungen in den Vereinbarungen und Verträgen bereits 
enthalten. Für die Vereinbarungen und Verträge herrscht allerdings Vertragsfreiheit. Insofern 
stellt sich die Frage, wieso die vorgesehenen Prüfrechte nicht von vorherein gesetzlich normiert 
werden. Soweit die Einräumung solcher Prüfrechte direkt durch ein Gesetz unzulässig ist, stellt 
sich die vorgesehene Verpflichtung als Umgehungslösung dar und wäre insoweit ebenfalls un-
zulässig. 
 
Soweit die vorgesehene Verpflichtung in den Vertragsverhandlungen nicht durchgesetzt werden 
kann, kommt kein Vertrag zu Stande. Dies kann unter Umständen auch dazu führen, dass für 
die Sozialleistung kein Anbieter gefunden werden kann und Ersatzstrukturen mit zusätzlichem 
finanziellem Aufwand aufgebaut werden müssten.  
 
Zu 7.: Wie bewerten Sie die geplante Streichung der §§ 11 Absatz 2 und 12 KPG M-V? 
 
Die Streichung dieser Regelungen wird aufgrund der geringen praktischen Bedeutung befür-
wortet. 
 
Zu 8.: Halten Sie die Bestellung eines geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüfer in Gemein-
den mit weniger als 20 000 Einwohnern entsprechend Ziffer 1 a) des Gesetzentwurfes für prak-
tikabel und geeignet? 
 
Als zusätzliche Möglichkeit ist gegen die geplante Regelung nichts einzuwenden. Aus fachli-
cher Sicht ist die Bildung eines Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen der interkommunalen 
Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden bzw. Ämter jedoch vorzugswürdig, zumal der fachliche 
Austausch und eine Vertretung sonst nur unzureichend gesichert sind. 
 
Zu 9.: Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen Personalaufwand des Landesrechnungshofs ein, 
der mit der vorliegend geplanten Erweiterung der Prüfrechte einhergeht - mithin bei Umset-
zung des Gesetzentwurfes entsteht? 
 
Vor einer Gesetzesänderung werden im Normalfall die Kosten der Änderung ermittelt. Für die 
Landtagsabgeordneten ist in diesem Fall unklar, welche Folgekosten durch die Änderung ent-
stehen. Daher sollte dies dringend nachgeholt werden, bevor der Gesetzentwurf endgültig ver-
abschiedet wird. Darüber hinaus sollte auch unter demokratischen Gesichtspunkten den Aus-
schüssen die Möglichkeit eingeräumt werden, zu den Kosten entsprechende Sachverständigen-
anhörungen durchzuführen. Nach unserer Ansicht bedarf es zur Umsetzung keines zusätzlichen 
Personals beim Landesrechnungshof, weil bereits Prüfrechte beim Landesrechnungshof lagen 
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(s.o.) und daher bereits Personal vorhanden sein muss. Vor diesem Hintergrund erscheint eher 
eine Schwerpunktsetzung bzw. verbesserten Verzahnung der Prüfungen des Landesrechnungs-
hofs erforderlich. 
 
Zu 10.: Im Koalitionsvertrag der Fraktionen der SPD und der CDU für die 7. Wahlperiode ist 
vereinbart, dass die Prüfkompetenz des Landesrechnungshofes im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten so erweitert werden soll, dass alle Empfänger öffentlicher Gelder geprüft wer-
den können. 
 
a) Bestehen aus Ihrer Sicht rechtliche Bedenken dahingehend, dass der Landesrechnungshof 
auf lange Sicht eine Prüfkompetenz erhalten soll, die „alle Empfänger öffentlicher Gelder“ 
umfasst? 
b) Welche rechtlichen Hürden müssen beachtet werden, wenn dem Landesrechnungshof M-V 
Prüfungsrechte bei allen Empfängern öffentlicher Gelder eingeräumt werden sollen? 
c) Gibt es aus Ihrer Sicht rechtliche Bedenken im Hinblick auf die mit diesem Gesetzentwurf 
geplante Erweiterung der Prüfrechte des Landesrechnungshofes? 
 
Der Koalitionsvertrag setzt lediglich den Rahmen für die entsprechenden Gesetzesänderungen. 
Aus der Aussage lässt sich deshalb auch nicht ohne weiteres ableiten, dass der Landesrech-
nungshof auch in die örtliche Prüfung einsteigen soll. 
 
Ein Blick in die anderen Bundesländer zeigt, dass die Zentralisierung beim Landesrechnungs-
hof nicht die einzige mögliche Lösung darstellt. Insbesondere Flächenländer mit sehr guter 
wirtschaftlicher Entwicklung (Baden-Württemberg und Bayern) sind hier andere  Wege gegan-
gen und haben unabhängige kommunale Anstalten bzw. Körperschaften des öffentlichen Rechts 
für die überörtliche Prüfung. Auch in Brandenburg besteht ein kommunales Prüfungsamt beim 
Innenministerium. 
 
Zur Frage 10 c) wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen. 
 
Zu 11.:Welche Defizite gibt es bei der Prüfung der Wohlfahrtsverbände durch die kommunalen 
Prüfungsämter? 
 
a) Welche Probleme gab es in der Vergangenheit bei der Zusammenarbeit der Beteiligten bei 
der Kommunalprüfung der Wohlfahrtsverbände? 
b) Welche Vorteile können von dem erweiterten Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes M-V 
erwartet werden? 
 
Es sind keinerlei Defizite bei der Prüfung der Wohlfahrtsverbände durch die kommunalen Prü-
fungsämter bekannt. Die Überprüfung von Geschäftsführergehältern und der Kontrollmecha-
nismen der Wohlfahrtsverbände ist keine Aufgabe der kommunalen Rechnungsprüfungsämter. 
Wenn die Wohlfahrtsverbände direkt Landesmittel erhalten, bestehen ein Prüfungsrecht und 
eine Prüfungsverpflichtung des Landes. Die Vorteile der Prüfungen durch den Landesrech-
nungshof bestehen darin, dass auch kreisübergreifend geprüft und landesweite Erkenntnisse 
gewonnen werden können. 
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Zu 12.: Ist es sinnvoll, die kommunalen Prüfungsämter dem Landesrechnungshof zu unterstel-
len? 
 
a) Welche Vorteile einer einheitlichen Kommunalprüfung beim Landesrechnungshof werden 
gesehen? 
b) Welche Erfahrungen gibt es in anderen Bundesländern? 
 
Die Zuordnung bzw. Unterstellung der überörtlichen Kommunalprüfung an den Landesrech-
nungshof wurde bereits mehrfach diskutiert und nicht als sinnvoll angesehen. Die Landrä-
te/Landrätinnen sind als untere Rechtsaufsichtsbehörde sowohl für die Kommunalaufsicht als 
auch für die überörtliche Prüfung als Gemeindeprüfungsämter zuständig. 
 
Insbesondere die durch eine mögliche Übertragung erfolgende Zersplitterung von Zuständig-
keiten zwischen Landesrechnungshof und Landkreisen und der Trennung der Fachaufsicht über 
die unteren Rechtsaufsichtsbehörden einerseits sowie die Gemeindeprüfungsämter andererseits 
wird auch in praktischer Hinsicht erhebliche Probleme bedeuten. 
 
Auch vor dem Hintergrund der durchgeführten Kreisgebietsreform und der Übertragung von 
Aufgaben auf die unteren Ebenen ist eine Hochzonung einer Aufgabe nicht nachvollziehbar. 
 
Durch die letzte Novellierung des Kommunalprüfungsgesetzes M-V sollen die Prüfbehörden 
der Landkreise gemäß § 7 Abs. 3 KPG M-V ihre Tätigkeit zur Gewährung einer sachgerechten 
Prüfung im Benehmen mit dem Landesrechnungshof und dem Innenministerium ausüben. 
 
Die beteiligten Behörden sind gehalten verstärkt im Rahmen der kooperativen Kommunalprü-
fung zusammen zu arbeiten. 
 
Dazu wurde die AG kooperative Kommunalprüfung am 01.09.2011 ins Leben gerufen und  
zwei AG-Treffen jährlich zwischen dem Landesrechnungshof und den Gemeindeprüfungsäm-
tern vereinbart unter Beteiligung der Kommunalabteilung des Ministeriums für Inneres und 
Europa. 
 
Zu 13.: Welche Erfahrungen gibt es mit einer Unterstellung der kommunalen Prüfungsämter 
unter den Landesrechnungshof in Sachsen-Anhalt? 
 
Nach unseren Informationen sind die kommunalen Prüfungsämter in Sachsen-Anhalt dem dor-
tigen  Landesrechnungshof gar nicht unterstellt. 
 
Zu 14.: Wie stehen Sie einer Umwandlung des Landesrechnungshofes in eine landeseinheitliche 
Prüfbehörde samt Eingliederung der kommunalen Prüfbehörden gegenüber? Wäre aus Ihrer 
Sicht mit einer Verbesserung der Prüfstrukturen zu rechnen? 
 
Die Rechnungsprüfungsämter der Landkreise sind für die örtliche und überörtliche Prüfung zuständig. 
Die örtliche Prüfung ist als Selbstverwaltungsaufgabe verfassungsrechtlich unantastbar. 
Eine neue Aufgabenverteilung der überörtlichen Prüfung auf eine andere Körperschaft wird nicht als 
zielführend  angesehen (s. Frage 12). 
 
Zu 15.: Wie könnte man die Kommunalprüfung beim Landesrechnungshof M-V vereinigen? 
a) Was heißt das für die ca. 50 Mitarbeiter in den kommunalen Prüfungsämtern der Landkrei-
se? 
Für derartige Überlegungen gab es bisher keinen Anlass. 
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Für weitere Rückfragen stehen wir den Abgeordneten des Ausschusses sehr gern zur Verfü-
gung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Matthias Köpp 
 



















































SACHSEN-ANHALT
Landesrechnungshof

Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt • Postfach 4040 • 39015 Magdeburg

Herrn
Bernhard Wildt
Der Vorsitzende des Finanzausschusses 
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 
Schloss Lennestraße 1 
19053 Schwerin

vorab per E-Mail: 
finanzausschuss@landtacj-mv.de

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalprüfungsge

setzes Mecklenburg-Vorpommern

Öffentliche Anhörung des Finanzausschusses des Landtages Meck

lenburg-Vorpommern am 23.05.2017

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die Einladung und die Gelegenheit zu dem Gesetzentwurf Stellung 

nehmen zu können, bedanke ich mich im Namen des Landesrechnungs

hofes Sachsen-Anhalt.

Ihrer Bitte entsprechend habe ich die Fragen, soweit es aus Sicht des 

Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt möglich war, beantwortet. Die 

Antworten sind als Anlage beigefügt.

Für Ihre Fragen dazu stehe ich bei der Anhörung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barthel

Anlage

Der Präsident

Datum 
A *. Mai 2017

Unsere Zeichen:
42 -  mi-schl

Ihr Schreiben vom: 
06.04.2017

Telefon:
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Telefon (0340)25 10-0 
Telefax (0340)25 10-310

Ernst-Reuter-Allee 34-36 
39104 Magdeburg

Telefon (0391)567-7001 
Telefax (0391) 567-7005

E-Mail:
poststelle@lrh.sachsen-anhalt.de

E-Mail-Adresse nur für formlose 
Mitteilungen ohne elektronische 
Signatur

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt 
Deutsche Bundesbank 
BIC MARKDEF1810 
IBAN
DE21 8100 0000 0081 0015 00

mailto:finanzausschuss@landtacj-mv.de
mailto:poststelle@lrh.sachsen-anhalt.de


Beantwortung der Fragen:

Vorbemerkungen:

Öffentliche Leistungen werden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der 

Eingliederungshilfe (künftig im SGB IX), der Pflege (SGB XI) und der Sozialhilfe (SGB XII) 

teilweise durch privatrechtlich organisierte Träger erbracht. Die Sozialgesetzbücher gehen 

an vielen Stellen davon aus, dass die Erbringung von sozialen Leistungen vorrangig durch 

geeignete (leistungsfähige) Einrichtungen und Dienste Dritter (sog. Leistungserbringer) 

erfolgt und nicht durch die gesetzlich zuständigen Leistungsträger (Träger der - öffentlichen 

Jugendhilfe bzw. Sozialhilfeträger oder Eingliederungsträger). Diese Vorrangstellung der 

freien Wohlfahrtspflege ergibt sich aus § 17 Abs. 1 SGB II (für Leistungen zur Eingliederung 

in Arbeit), § 4 Abs. 2 SGB VIII (für Jugendhilfeleistungen), §§ 5 Abs. 4 und 75 Abs. 2 S. 1 

SGB XII (für Dienste und Einrichtungen der Sozialhilfe), § 124 Abs. 1 S. 1 SGB IX künftige 

Fassung1 (für Eingliederungsleistungen) und §§ 11 Abs. 2 S. 3 und 72 Abs. 3 S. 2 SGB XI 

(für Pflegeeinrichtungen).

Zur Finanzierung der Einrichtungen und Dienste, die soziale Dienstleistungen für die 

Leistungsberechtigten erbringen, erhalten die privatrechtlich organisierten Leistungserbringer 

Finanzmittel auf Grundlage des „sozialrechtlichen Leistungsdreiecks“2 vom öffentlichen 

Leistungsverpflichteten bzw. Kostenträger. Die Vergütungen für die Leistungen müssen 

leistungsgerecht sein, d. h. bei den Vereinbarungen sind die Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit zu berücksichtigen.

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt wird sich hinsichtlich der Fragen, die sich 

ausdrücklich auf Mecklenburg-Vorpommern beziehen, mit der Situation in Sachsen-Anhalt 

auseinandersetzen. Nur insoweit bestehen bei ihm Erfahrungen im Zusammenhang mit 

seiner Prüfungs- und Beratungstätigkeit.

1 Ab 2018 wird die Eingliederungshilfe im 2. Teil des SGB IX -  Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung -  geregelt und nicht mehr im Bereich der Sozialhilfe. Die §§ 53 ff, SGB XII werden ab 2020 
aufgehoben; von 2018 bis 2020 gelten Übergangsfristen für Vereinbarungen nach § 75 SGB XII (siehe Artikel 1, 
13 und 26 Bundesteilhabegesetz).
2 Im Gegensatz zur Zuwendungsfinanzierung.
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1. Welche Schwächen hat die bisherige Regelung der Kommunalprüfung im KPG M-V 

in Bezug auf die Wohlfahrtsverbände?

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt kann sich zu diesem Punkt nur allgemein in Bezug 

auf seine eigenen Prüfungsrechte äußern. Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt hat 

kein gesetzlich verankertes Prüfungsrecht bei Wohlfahrtsverbänden. Ein derartiges Recht 

besteht nur in dem Umfang, wie Wohlfahrtsverbände selbst Empfänger von Zuwendungen 

oder gesetzlichen Zuweisungen sind (§§ 91 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, 104 Abs. 1 Nr. 1 LHO). Das 

Fehlen von entsprechenden Prüfungsrechten der meisten Rechnungshöfe bundesweit in 

diesem Bereich kann insoweit als „fehlende Finanzkontrolle“ bezeichnet werden.

2. Wie bewerten Sie die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geplante punktuelle 

Erweiterung der Prüfrechte des Landesrechnungshofes im Hinblick auf die 

Sozialgesetzbücher VIII, IX und XII insgesamt?

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt begrüßt die mit dem Gesetzentwurf geplante 

Erweiterung der Prüfrechte ausdrücklich. Bislang bestehen im Bereich vergütungsfinanzierter 

sozialer Dienstleistungen, die durch Dritte wahrgenommen werden, mangels originärer 

Prüfrechte der Rechnungshöfe prüfungsfreie Räume. Dieser Zustand wird als nicht 

zufriedenstellend bewertet. Institutionelle Empfänger öffentlicher Gelder sollten grundsätzlich 

dem Prüfrecht der Finanzkontrolle des Mittelgebers unterfallen.

Die Beschränkung der Prüfungsbefugnis auf „finanzielle“ Prüfungsrechte der kommunalen 

Körperschaften ist für den Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt nicht nachvollziehbar. Diese 

Beschränkung kann vielmehr dazu führen, dass über die Inhalte der Wahrnehmung von 

Prüfungsrechten Streit entsteht, wenn es zum Beispiel um Inhalte der vereinbarten 

Leistungen oder deren Qualität geht. Diese können immer Auswirkungen auf die Entgelte 

haben. Die Festsetzung von Qualitätsstandards hat insoweit Bezug zur Wirtschaftlichkeit der 

Aufgabenwahrnehmung (Minimal- oder Maximalprinzip der Wirtschaftlichkeit).

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt weist in diesem Zusammenhang auf die 

vergleichbare Regelung in § 6 Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler 

Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe Schleswig- 

Holstein hin, in der eine Beschränkung auf „finanzielle“ Prüfungsrechte nicht enthalten ist:

„Soweit der kommunalen Körperschaft aufgrund von Rechtsvorschriften oder 

Verträgen in Zusammenhang mit dem SGB XII Prüfungsrechte gegenüber Dritten 

zustehen, kann der Landesrechnungshof sie im Rahmen der Prüfung an ihrer Stelle 

wahrnehmen. Die Prüfungsrechte der kommunalen Körperschaft bleiben daneben 

bestehen. “
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Die Erweiterung des Kreises der Prüfberechtigten auf den Landesrechnungshof darf darüber 

hinaus nicht dazu führen, dass die originär zuständigen Träger ihre Prüfrechte letztlich nicht 

mehr wahrnehmen und Prüfaufgaben der Verwaltung so auf die Rechnungshöfe verlagert 

werden. Zu berücksichtigen wäre aufgrund der Akzessorietät des beabsichtigten Prüfrechts 

auch immer, dass die Wahrnehmung des Prüfrechts durch den LRH dann ins Leere läuft, 

wenn die leistungsverpflichtete öffentliche Hand selbst kein Prüfrecht in die jeweiligen (Rah

men-) Verträge hineinverhandelt.

3. Ist mit dem Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht eine Verbesserung der gegenwärtigen 

Prüfungssituation etwa im Hinblick auf die Anzahl der Prüfungen zu erwarten?

Die Prüfungssituation in den Bereichen vergütungsfinanzierter sozialer Leistungen im Land 

Sachsen-Anhalt ist dem Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt aufgrund fehlender 

Prüfungsrechte selbst nicht bekannt, so dass er das zuständige Ministerium im Vorfeld der 

Anhörung um Auskunft gebeten hat.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt hat 

berichtet, dass im Leistungsbereich des SGB XII im Zeitraum ab dem Jahr 2008 bis heute 

13 Einrichtungen und Dienste bei neun Leistungserbringern hinsichtlich Qualität bzw. in zwei 

Fällen auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung geprüft wurden. 

Grundlage ist der Rahmenvertrag gern. § 79 SGB XII.

4. Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Prüfrechte sollen neben die bereits 

bestehenden Prüfrechte der kommunalen Körperschaften treten.

a) Sehen Sie die Gefahr von doppelten Prüfstrukturen durch kommunale 

Körperschaft und Landesrechnungshof?

b) Was könnte man Ihrer Meinung nach tun, um die Gefahr dieser Doppelstrukturen 

zu minimieren?

a) Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt sieht keine Gefahr doppelter Prüfstrukturen, 

die über bereits bestehende Doppelstrukturen hinausgehen. Die überörtliche Prüfung 

hat immer die potenziellen gleichen Prüfungssachverhalte wie die örtliche Prüfung. 

Bereits jetzt kann der LRH prüfen, ob, inwieweit und in welcher Form die kommunale 

Körperschaft ihre eigenen Prüfungsrechte wahrnimmt und das Ergebnis der Prüfungen 

dokumentiert. Dabei kann die kommunale Körperschaft ihre Prüfungsbefugnisse durch 

die jeweilige Fachverwaltung und durch die kommunale Rechnungsprüfung 

wahrnehmen. Auch auf kommunaler Ebene selbst besteht somit eine „doppelte 

Prüfstruktur“.
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b) Die „Gefahr dieser Doppelstrukturen“ ist nach Auffassung des Landesrechnungshofs 

Sachsen-Anhalt schon dadurch minimiert, dass die überörtliche Prüfung einen anderen 

Prüfungsansatz als die örtliche Prüfung und die Prüfung durch die Fachverwaltung hat. 

Die überörtliche Prüfung setzt darüber hinaus regelmäßig auf den Ergebnissen der 

örtlichen Prüfung auf. Dabei wird ein Bereich, der bereits intensiv örtlich geprüft wurde 

und für den Prüfungsergebnisse nachvollziehbar dokumentiert sind, nicht noch einmal in 

die überörtliche Prüfung einbezogen. Denn auch der LRH berücksichtigt bei seiner 

Prüfungsplanung und Prüfungskonzeption die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit.

Darüber hinaus dienen die Ergebnisse der Prüfungstätigkeit des LRH -  anders als die 

Ergebnisse der Prüfungen unterschiedlicher Stellen der kommunalen Körperschaften -  

der Beratung von Landesregierung und Parlament. Auch aus diesem Grund ist der 

Ansatz der überörtlichen Prüfung übergreifend.

5. Wie bewerten Sie die Einführung paralleler Prüfungsrechte für den 

Landesrechnungshof in § 8 Absatz 3 KPG M-V aus rechtlicher Sicht?

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt bewertet die geplante Änderung als 

verfassungsgemäß und damit rechtmäßig.

Die rechtliche Betrachtung kann sowohl im Verhältnis zu den Wohlfahrtsverbänden als auch 

im Verhältnis zu den kommunalen Körperschaften angestellt werden.

Zur grundsätzlichen Zulässigkeit einer derartigen Regelung verweist der

Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt auf die Stellungnahmen zu einem gleichgelagerten 

Gesetzgebungsvorhaben in Schleswig-Holstein. Der Wissenschaftliche Dienst des 

Landtages Schleswig-Holstein hat in seiner Stellungnahme vom 30.10.20143 ausgeführt, 

dass die bundesgesetzlichen Vorgaben im SGB XII einer Regelungskompetenz des Landes 

im vorliegenden Fall nicht entgegenstehen und die Regelungskompetenzen des Bundes aus 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG (öffentliche Fürsorge) damit nicht verletzt sind. Dies wird 

überzeugend damit begründet, dass unmittelbarer Regelungsgegenstand des

Gesetzentwurfes das Kommunalprüfungsrecht und nicht das Recht der öffentlichen Fürsorge 

ist. Das KPG gestalte den landesverfassungsrechtlichen Auftrag des Landesrechnungshofes 

einfachgesetzlich aus, indem es Festlegungen für das Verfahren der überörtlichen 

Kommunalprüfung trifft. Gleiches gilt nach Ansicht des Landesrechnungshofs Sachsen- 

Anhalt auch für die Rechtsbereiche des SGB VIII und SGB IX.

3 Umdruck-18-3544_WD SH 30.10.2014, abgerufen am 08.05.2017 unter
http://lissh.lvn. parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=fastlink&pass=&search=DID=K-
76095&format=WEBVORGLFL1
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§ 8 KPG erweitert vorliegend lediglich den Kreis der Prüfungsberechtigten. Dies betrifft in 

keiner Weise den materiellen Regelungsgehalt des Sozialhilferechts, welches das 

Rechtsverhältnis zwischen dem Sozialhilfeträger als Leistungsverpflichtetem und den 

Leistungsberechtigten betrifft.

Auch für den Kompetenzbereich des Landesrechnungshofes und das Verhältnis zu den 

kommunalen Körperschaften gilt nichts anderes.

Unter Beachtung der landesverfassungsrechtlichen Regelungen ist es regelmäßig möglich, 

dass einem Landesrechnungshof neben seinem verfassungsmäßigen Auftrag noch weitere 

Aufgaben zugewiesen werden können (so in Sachsen-Anhalt gemäß Art 97 Abs. 4 Satz 2 

der Landesverfassung), da insoweit die bundesrechtliche Regelung in § 42

Haushaltsgrundsätzegesetz zur Aufgabenzuweisung keine Einschränkungen enthält. 

Zunächst ist vorstellbar, dass parallele Prüfungsrechte als selbständige Prüfungsrechte 

nebeneinander bestehen, soweit nicht abschließende bundesgesetzliche Bestimmungen 

dem Einräumen von Prüfrechten entgegenstehen.

Weiterhin könnten die parallelen Prüfungsrechte auch in der Form bestehen, dass einer 

Prüfungseinrichtung ein originäres Prüfungsrecht zusteht und die Finanzkontrolle, die für das 

gesamte Bundesland zuständig ist, ein davon abgeleitetes Prüfungsrecht erhält.

Der Sonderfall, dass die Prüfungseinrichtung mit dem Rechnungshof eine gemeinsame 

Prüfung durchführt, dürfte nicht dem Regelungsanliegen der gesetzlichen Neuregelung 

entsprechen und wird daher nicht weiter betrachtet.

Wenn jeweils eine Prüfungseinrichtung und der Landesrechnungshof über gleichartige 

Prüfungsrechte verfügen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die geprüften Stellen 

von beiden Prüfbehörden nur zu unterschiedlichen Zeiten inhaltsgleich geprüft werden.

Im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit könnten bei diesem Ergebnis 

Bedenken bestehen.

Bei der überörtlichen Prüfung eines Landesrechnungshofes ist regelmäßig die Kommune (in 

Sachsen-Anhalt: die Kommune mit mehr als 25.000 Einwohnern) die geprüfte Stelle. 

Weiterhin strebt eine turnusmäßig angelegte überörtliche Prüfung der Kommunen über 

bedeutende Einzelfälle hinaus eine überblicksartige Gesamtaussage zu Entwicklungen bei 

den Kommunen an. Neben der Information über die Beachtung der zentralen 

Prüfungsmaßstäbe Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit in den von 

der Turnusprüfung erfassten Kommunen zielen die Prüfungen des Landesrechnungshofes 

im Rahmen von Querschnitts- oder Schwerpunktprüfungen auf allgemeine Aussagen zu 

wesentlichen kommunalen Teilbereichen oder übergreifenden Gesamtaussagen ab. Dies 

schließt die vertiefte Untersuchung von Einzelfällen mit grundsätzlichem Charakter als 

Stichprobenprüfung ein. Eine flächendeckende und intensive Einzelfallprüfung im Hinblick 

auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit findet nicht statt. Gleiches gilt für die
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kommunalen Prüfungsbehörden. Insoweit sind Überschneidungen bei 

Prüfungsgegenständen denkbar, diese beruhen jedoch auf unterschiedlichen 

Betrachtungsweisen und haben auch eine unterschiedliche Funktion und Informationswert. 

Vor diesem Hintergrund stellen entsprechende Prüfungsüberschneidungen keine 

übermäßige Belastung der geprüften Stelle dar und verletzen dadurch auch nicht das 

Erforderlichkeitskriterium des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.

Insbesondere bei abgeleiteten Prüfungsrechten für den Landesrechnungshof, die durch die 

bestehende Akzessorietät geprägt sind und daher nicht über den Zweck des ursprünglichen 

Prüfungsrechts hinausgehen, ist die Gefahr einer übermäßigen Beanspruchung der 

geprüften Stellen noch weiter begrenzt, wenn die Prüfungsbehörden sich in geeigneter 

Weise und im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten gegenseitig über die 

Prüfungsergebnisse und Prüfungsplanungen informieren und ggf. eine Abstimmung in 

bestimmten Teilen der Planung herbeiführen. Aus unseren Prüfungserfahrungen ist darauf 

hinzuweisen, dass durchaus eine Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse der örtlichen 

Prüfung bei den Prüfungshandlungen der überörtlichen Prüfung erfolgt. Bereiche, die einer 

intensiven und tiefgreifenden örtlichen Prüfung unterliegen, wird der Landesrechnungshof 

Sachsen-Anhalt in der Regel nicht in die eigenen Prüfungshandlungen einbeziehen.

Ein abgeleitetes Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs hätte daher nur einen 

ergänzenden Charakter, da auch weiterhin die zu prüfende Kommune der 

Prüfungsverpflichtete bleiben würde, aber zusätzlich für den Rechnungshof die Möglichkeit 

bestehen würde, weitere Einzelfälle mit grundsätzlichem Charakter in seine 

Gesamtbetrachtungen einzubeziehen.

Auf Grundlage dieser Funktion des Prüfungsrechts für den Landesrechnungshof ist eine 

Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, insbesondere bei einem abgeleiteten 

Prüfungsrecht, nicht ersichtlich.
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6. Wie beurteilen Sie die vorgesehene Regelung in § 8 Absatz 4 KPG M-V, mit der die 

Kommunen, soweit sie Vertragspartner sind, verpflichtet werden, die 

Wahrnehmungsberechtigung hinsichtlich der vorgesehenen Prüfungsrechte nach 

§ 8 Absatz 3 KPG durch den Landesrechnungshof in Rahmenverträge und 

Vereinbarungen nach dem SGB VIII, dem SGB IX oder dem SGB XII aufzunehmen?

a) Wie kann diese Regelung in der Praxis umgesetzt werden?

b) Welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihrer Sicht, wenn die Kommunen in 

Verhandlungen die Forderung der Aufnahme der Wahrnehmungsberechtigung 

der Prüfrechte durch den Landesrechnungshof nicht durchsetzen können?

c) Welche alternativen Regelungsmöglichkeiten kommen aus Ihrer Sicht in 

Betracht?

a) Soweit das eigentliche Prüfungsrecht des LRH in § 8 Abs. 3 des Entwurfes normiert ist, 

ist die Aufnahme in den Vertragstext der Vereinbarung nur noch deklaratorischer Natur. 

Es könnte damit auch entfallen. Andererseits dient die Pflicht zur Aufnahme des 

Prüfungsrechts in den Vertragstext auch dazu, die Reichweite des eigenen 

Prüfungsrechtes der kommunalen Körperschaft ausdrücklich festzuschreiben und sich 

als Fachverwaltung (z. B. Jugendamt) und kommunales Rechnungsprüfungsamt dieser 

Prüfungsrechte auch bewusst zu werden.

Werden Prüfungsrechte für den LRH entgegen der gesetzlichen Regelung nicht in den 

Verträgen verankert, stellt dieses einen Rechtsverstoß dar. Dieser kann mit den Mitteln 

der Kommunalaufsicht beseitigt werden. Hierfür ist die Aufsicht entsprechend zu 

sensibilisieren.

b) In Bereichen, in denen die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen 

nicht vorgeschriebener Vereinbarungsbestandteil ist (z.B. im SGB VIII), könnte die 

Verhandlung von Prüfungsrechten der Kommunen scheitern. In der Konsequenz würde 

weder ein Prüfungsrecht der Verwaltung noch ein akzessorisches Prüfungsrecht des 

LRH bestehen. Die kommunale Körperschaft muss in diesen Bereichen also gestärkt 

werden, um Prüfungsrechte wirksam durchsetzen zu können.

c) Als Alternative käme eine Änderung der SGB VIII, IX und XII durch Ergänzung von 

Regelungen zu Prüfungsrechten in Betracht. Hier liegt die Gesetzgebungskompetenz 

jedoch beim Bund, so dass das Anliegen evtl, durch eine Gesetzesinitiative des 

Bundesrates in den Bundestag eingebracht werden könnte.
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7. Wie bewerten Sie die geplante Streichung der §§11 Absatz 2 und 12 KPG M-V?

Die geplante Streichung der §§ 11 Absatz 2 und 12 KPG MV betrifft die Abschaffung von 

Erleichterungen für die Jahresabschlussprüfung von prüfungspflichtigen Einrichtungen 

(Eigenbetriebe und Zweckverbände, soweit deren Wirtschaftsführung nach den Vorschriften 

der Eigenbetriebsverordnung erfolgt, sowie ausgewählte Unternehmen und Einrichtungen 

des Privatrechts).

Anders als in Mecklenburg-Vorpommern ist im Land Sachsen-Anhalt für die Prüfung der 

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts das 

Rechnungsprüfungsamt zuständig. Es handelt sich um einen Teil der örtlichen 

Prüfungsaufgaben. Das Rechnungsprüfungsamt kann sich hierzu eines Wirtschaftsprüfers 

bedienen.

Aus den Prüfungserfahrungen des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt ist eine zeitnahe 

qualitativ hochwertige Jahresabschlussprüfung bei Einrichtungen, die als Sondervermögen 

mit Sonderrechnung geführt werden, erforderlich, um Fehlentwicklungen Vorbeugen zu 

können und sowohl den Gremien als auch den Aufsichtsbehörden zeitnah die notwendigen 

Informationen zukommen zu lassen.

8. Halten Sie die Bestellung eines geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüfer in 

Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnern entsprechend Ziffer 1 a) des 

Gesetzentwurfes für praktikabel und geeignet?

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt stellt für das Land Sachsen-Anhalt fest, dass 

immer mehr Kommunen das bestehende Rechnungsprüfungsamt abschaffen und die 

Aufgabe damit (gegen Kostenerstattung) auf das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises 

übergeht (§ 138 Abs. 2 KVG LSA). Dies betrifft sogar Städte mit mehr als 25.000 

Einwohnern.

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt sieht diese Entwicklung kritisch, weil ein 

Rechnungsprüfungsamt in der eigenen Verwaltung Prüfungen schneller, unmittelbarer und 

damit oft effektiver durchführen kann. Andererseits fehlt kleineren 

Rechnungsprüfungsämtern oft die Spezialisierung von Fachkräften.

Gleichwohl schätzt der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt ein, dass die vorgesehene 

Bestellung eines geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüfer in Gemeinden mit weniger 

als 20.000 Einwohnern mehr Vorteile als Nachteile bietet. In Sachsen-Anhalt gab es bis zu 

den kommunalen Gebietsreformen 2007 -  2010 auch Rechnungsprüfungsämter, die nur mit 

einer Person besetzt waren, die ihre Aufgabe sachgerecht erfüllt haben.
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9. Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen Personalaufwand des

Landesrechnungshofs ein, der mit der vorliegend geplanten Erweiterung der 
Prüfrechte einhergeht - mithin bei Umsetzung des Gesetzentwurfes entsteht?

Hierzu kann der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt keine Angaben machen, da 

Prüfungserfahrungen nicht vorliegen.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen 

Körperschaften als Leistungsverpflichtete nach den SGB VIII, IX und XII schon jetzt 

Gegenstand der überörtlichen Prüfungszuständigkeit des LRH ist. Der LRH darf diese 

Prüfungen bisher jedoch ausschließlich in der kommunalen Körperschaft durchführen. Stellt 

er im Hinblick auf die Aufgabenwahrnehmung Defizite fest, z. B. weil bisher keine Prüfungen 

der kommunalen Körperschaften bei Leistungserbringern stattgefunden haben, erschöpfen 

sich darin im Wesentlichen seine Feststellungen. Mit der Erweiterung der Prüfungsrechte 

könnte sich der LRH selbst die notwendigen Informationen beim Leistungserbringer 

beschaffen. An der Feststellung gegenüber der kommunalen Körperschaft würde sich nichts 

ändern.

Andererseits bedeutet die Erweiterung der Prüfungsrechte nicht, dass der LRH 

beispielsweise flächendeckend und permanent die Wohlfahrtsverbände als 

Leistungserbringer prüfen würde.

10. Im Koalitionsvertrag der Fraktionen der SPD und der CDU für die 7. Wahlperiode 

ist vereinbart, dass die Prüfkompetenz des Landesrechnungshofes im Rahmen der 

rechtlichen Möglichkeiten so erweitert werden soll, dass alle Empfänger 

öffentlicher Gelder geprüft werden können.

a) Bestehen aus Ihrer Sicht rechtliche Bedenken dahingehend, dass der 

Landesrechnungshof auf lange Sicht eine Prüfkompetenz erhalten soll, die „alle 

Empfänger öffentlicher Gelder“ umfasst?

b) Welche rechtlichen Hürden müssen beachtet werden, wenn dem 

Landesrechnungshof M-V Prüfungsrechte bei allen Empfängern öffentlicher 

Gelder eingeräumt werden sollen?

c) Gibt es aus Ihrer Sicht rechtliche Bedenken im Hinblick auf die mit diesem 

Gesetzentwurf geplante Erweiterung der Prüfrechte des Landesrechnungshofes?

Aus Sicht des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt können diese Fragen

zusammenhängend beantwortet werden.

Eine derart weitreichende Regelung, „alle Empfänger öffentlicher Gelder“ der 

Prüfungskompetenz des Landesrechnungshofes zu unterwerfen, begegnet sogar aus Sicht 

eines Landesrechnungshofes verfassungsrechtlichen Bedenken. Empfänger öffentlicher
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Gelder sind bspw. auch die Beamten und Versorgungsempfänger oder die 

Leistungsempfänger nach dem SGB II oder dem SGB XII.

Andererseits findet das Anliegen, für die ordnungsgemäße, zweckentsprechende und 

wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Gelder im Bereich der Wahrnehmung öffentlicher 

Aufgaben den Rechnungshöfen weitgehende Prüfungsrechte auch bei Dritten 

(Unternehmen, Vereinen, Verbänden) einzuräumen, auch unsere Unterstützung. Daher 

müsste eine gesetzliche Regelung, mit der die Prüfungskompetenzen erweitert werden 

sollen, den Kreis der zu prüfenden Stellen als Empfänger öffentlicher Gelder 

(Körperschaften, Unternehmen, Einrichtungen) konkret beschreiben. Anknüpfungspunkt 

könnte insbesondere die Erfüllung von gesetzlich oder anderweitig geregelten öffentlichen 

Aufgaben sein, für die die öffentliche Hand Mittel bereitstellt. Insbesondere sollten 

vorhandene Lücken für Prüfrechte der Rechnungshöfe geschlossen werden. Dies kann 

beispielsweise Mittel betreffen, deren Verwaltung zwar außerhalb des Landeshaushaltes, 

aber trotzdem zweckgebunden (für einen öffentlichen Zweck) erfolgt, sowie gesetzliche 

Finanzhilfen, die vom Empfänger an Dritte weitergeleitet werden.

11. Welche Defizite gibt es bei der Prüfung der Wohlfahrtsverbände durch die 

Kommunalen Prüfungsämter?

a) Welche Probleme gab es in der Vergangenheit bei der Zusammenarbeit der 

Beteiligten bei der Kommunalprüfung der Wohlfahrtsverbände?

b) Welche Vorteile können von dem erweiterten Prüfungsrecht des 

Landesrechnungshofes M-V erwartet werden?

Dem Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt ist nicht bekannt, dass im Land Sachsen-Anhalt 

tatsächlich Prüfungen kommunaler Rechnungsprüfungsämter bei Wohlfahrtsverbänden 

stattgefunden hätten, die über Verwendungsprüfungen für Zuwendungen hinausgingen. Von 

daher besteht aus Sicht des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt ein im Hinblick auf die 

öffentliche Finanzkontrolle prüfungsfreier Raum.

12. Ist es sinnvoll, die kommunalen Prüfungsämter dem Landesrechnungshof zu 

unterstellen?

a) Welche Vorteile einer einheitlichen Kommunalprüfung beim Landesrechnungshof 

werden gesehen?

b) Welche Erfahrungen gibt es in anderen Bundesländern?

Diese Frage birgt aus Sicht des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt Konfliktpotenzial 

insbesondere im Verhältnis zu den kommunalen Spitzenverbänden. Der
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Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt versteht unter dieser Frage aufgrund der Struktur der 

Kommunalprüfung in Deutschland die Vereinheitlichung der überörtlichen Prüfung (ohne 

Berücksichtigung der örtlichen Prüfung). Eine einheitliche überörtliche Kommunalprüfung 

hätte den Vorteil gleicher Maßstäbe bei der Prüfung. Außerdem könnte der LRH seine 

Beratungsaufgabe gegenüber Landesregierung und Parlament besser wahrnehmen.

An den Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt treten immer wieder Personen und 

Institutionen mit dem Anliegen heran, bestimmte Einzelfälle in ausgewählten Bereichen auf 

kommunaler Ebene zu prüfen, in denen keine unmittelbare Prüfungszuständigkeit für den 

Landesrechnungshof gegeben ist.

Der Landesrechnungshof prüft dann, ob und welche Möglichkeit es gibt, in der betreffenden 

Kommune zu prüfen. In Betracht kommt dabei gern. § 88ff. Landeshaushaltsordnung (LHO) 

die Prüfung der Verwendung von Zuwendungen des Landes, z. B. der Städtebau- oder 

Tourismusförderung. Diese Prüfungszuständigkeit für Zuwendungen ermöglicht jedoch nicht 

automatisch, sich die gesamte Verwaltung hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit anzuschauen. Es gibt auch Fälle, in denen es überhaupt keine 

Anknüpfungspunkte für eine Prüfungszuständigkeit des Landesrechnungshofes gibt. 

Vergleichbar stellt sich nach unserer Einschätzung die Situation in Mecklenburg- 

Vorpommern dar. Hier ist nach § 5 KPG der Landesrechnungshof für die überörtliche 

Prüfung der kommunalen Körperschaften zuständig, soweit diese der unmittelbaren 

Rechtsaufsicht des Landes unterliegen. Darüber hinaus kann er im Benehmen mit dem 

Innenministerium Querschnittsprüfungen auch bei anderen kommunalen Körperschaften 

durchführen. Eine Turnus- oder Schwerpunktprüfung bei den anderen Kommunen bleibt ihm 

jedoch verwehrt. Eine einheitliche Kommunalprüfung könnte insoweit Synergien freisetzen. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der überörtlichen Prüfung vielfach 

auch Entscheidungen der Kommunalaufsichtsbehörden in die Bewertung einbezogen 

werden (müssen). Ist das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises für diese Bewertung 

zuständig, kritisiert es u. U. Entscheidungen, für die der Landrat als Rechtsaufsichtsbehörde 

zuständig ist. Die Rechtsaufsichtsbehörde ist dann dafür zuständig, dass die 

Beanstandungen der überörtlichen Prüfung ausgeräumt werden, und entscheidet gern. § 9 

Abs. 3 KPG MV nach Anhörung der Prüfungsbehörde über den Abschluss des 

Prüfungsverfahrens.
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13. Welche Erfahrungen gibt es mit einer Unterstellung der kommunalen 

Prüfungsämter unter den Landesrechnungshof in Sachsen-Anhalt?

Die Frage suggeriert, dass die kommunalen Rechnungsprüfungsämter im Land Sachsen- 

Anhalt dem Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt unterstellt wären. Dem ist nicht so.

Es gibt im Land Sachsen-Anhalt eine klare Trennung zwischen den Zuständigkeiten der 

örtlichen Prüfung und der überörtlichen Prüfung. Die hierfür insgesamt maßgeblichen 

Vorschriften finden sich in den §§ 136 bis 142 KVG LSA.

Für die örtliche Prüfung zuständig sind die Rechnungsprüfungsämter der Städte/Gemeinden 

und der Landkreise. Eine Kommune mit mehr als 25.000 Einwohnern muss ein 

Rechnungsprüfungsamt als besonderes Amt einrichten, sofern sie sich nicht eines anderen 

kommunalen Rechnungsprüfungsamtes bedient. Hat eine Gemeinde oder 

Verbandsgemeinde kein eigenes entsprechendes Amt eingerichtet und bedient es sich nicht 

eines anderen kommunalen Rechnungsprüfungsamtes, obliegt die Rechnungsprüfung dem 

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises auf Kosten der Gemeinde oder der 

Verbandsgemeinde.

Die überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden und der Verbandsgemeinden 

obliegt dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises als Gemeindeprüfungsamt. Für 

Kommunen mit mehr als 25.000 Einwohnern und für die Zweckverbände ist der 

Landesrechnungshof für die überörtliche Prüfung zuständig.

Die Rechnungsprüfungsämter, deren Leiter und Prüfer sind gern. §§ 137 Abs. 3, 139 Abs. 1 

KVG LSA bei der Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben unabhängig und an Weisungen 

nicht gebunden. Gleiches gilt für die Mitglieder und Prüfer des Landesrechnungshofes.

Für die überörtliche Prüfung hat der Landesrechnungshof gemäß § 137 Abs. 2 KVG LSA die 

Befugnis, im Benehmen mit dem für Kommunalangelegenheiten zuständigen Ministerium im 

Rahmen der Gesetze die allgemeinen Grundsätze zum Prüfungsverfahren, die zu prüfenden 

Kommunen sowie die Zusammenarbeit mit den Kommunalaufsichtsbehörden festzulegen. 

Nur in diesem Rahmen hat der Landesrechnungshof damit eine, wenn auch eingeschränkte 

Regelungskompetenz. Von dieser hat er mit dem Runderlass vom 15.06.2010 - MBI. S. 472, 

Gebrauch gemacht.

Nur insoweit hat der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt Einflussmöglichkeiten auf die 

Ausgestaltung der überörtlichen Prüfung durch die Rechnungsprüfungsämter der 

Landkreise.

Weitergehende Zuständigkeiten für den Landesrechnungshof finden sich z. B. in Rheinland- 

Pfalz. Dort ist in § 110 Abs. 5 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz geregelt, dass für die 

überörtliche Prüfung der Gemeinde durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz die 

Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung gelten. Die überörtliche Prüfung erstreckt sich 

auch auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung der von der Gemeinde geführten
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rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts. Bei der Kreisverwaltung als untere Behörde 

der allgemeinen Landesverwaltung wird ein Gemeindeprüfungsamt eingerichtet; es unterliegt 

der fachlichen Weisung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz. Der Rechnungshof Rheinland- 

Pfalz kann die überörtliche Prüfung ganz oder teilweise widerruflich den 

Gemeindeprüfungsämtern übertragen (§ 14 Abs. 1 des Landesgesetzes über den 

Rechnungshof Rheinland-Pfalz). Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach 

Anhörung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz durch Rechtsverordnung nähere 

Bestimmungen über die Organisation, die Bereitstellung der erforderlichen Bediensteten 

sowie über die Bestellung und Abberufung des Leiters des Gemeindeprüfungsamtes zu 

treffen.

14. Wie stehen Sie einer Umwandlung des Landesrechnungshofes in eine

landeseinheitliche Prüfbehörde samt Eingliederung der kommunalen Prüfbehörden 

gegenüber? Wäre aus Ihrer Sicht mit einer Verbesserung der Prüfstrukturen zu 

rechnen?
Auf die Ausführungen zu Frage 12 wird verwiesen, da diese beiden Fragen in engem 

Zusammenhang zueinander stehen.

15. Wie könnte man die Kommunalprüfung beim Landesrechnungshof M-V 

vereinigen?

a) Was heißt das für die circa 50 Mitarbeiter in den Kommunalen Prüfungsämtern 

der Landkreise?

Hierzu kann der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt keine konkreten Angaben machen. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der 

Landkreise im Rahmen der örtlichen Prüfung bestehen bleiben würden und somit Personal 

bei den Rechnungsprüfungsämtern verbleiben würde.
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Lennéstraße 1 (Schloss)  
19053 Schwerin 
  
per E-Mail: finanzausschuss@landtag-mv.de 

Schwerin, 11.05.2017 

 

Öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalprü-
fungsgesetzes (Drs. 7/413) 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses, 
 
die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern 
e.V. bedankt sich für die Möglichkeit, zur geplanten Änderung des Kommunalprüfungsgeset-
zes (Drs. 7/413) Stellung nehmen zu können und beantwortet im Folgenden die Fragen 2; 4 - 
6; 10. Von der Beantwortung der restlichen Fragen wurde abgesehen, da die LIGA M-V eine 
solche bei der Zuständigkeit / Fachlichkeit der weiteren Anzuhörenden sieht.  
 
Die LIGA M-V betrachtet es als selbstverständlich, dass im Zusammenhang mit öffentlichen 
Mitteln eine Transparenz auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist. Eine 
Prüfung stellt jedoch immer einen Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit dar und muss 
sich jedenfalls im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit bewegen. Anderen-
falls würden die begrenzten finanziellen Mittel zunehmend in die Verwaltung statt in die un-
mittelbare Leistungserbringung gelenkt, was gemessen am Auftrag der Wohlfahrtsverbände 
als Fehlentwicklung anzusehen wäre.  
 
Frage 2 und 4 

 
Frage 2 Wie bewerten Sie die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geplante punktuel-

le Erweiterung der Prüfrechte des Landesrechnungshofes im Hinblick auf die 
Sozialgesetzbücher VIII, IX und XII insgesamt? 

 
Frage 4 Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Prüfrechte sollen neben die bereits 

bestehenden Prüfrechte der kommunalen Körperschaften treten? 
a) Sehen Sie die Gefahr von doppelten Prüfstrukturen durch kommunale 

Körperschaft und Landesrechnungshof? 
b) Was könnte man Ihrer Meinung nach tun, um die Gefahr dieser Doppel-

strukturen zu minimieren? 
 
Nach § 8 Abs. 3 des Entwurfes bleiben die Prüfungsrechte der kommunalen Körperschaften 
neben den Prüfungsrechten des Landesrechnungshofs bestehen. Dem ist eine Doppelstruk-
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tur immanent. Der Landesrechnungshof kann diese Aufgaben aber nur „in gleichem Umfang“ 
wahrnehmen, da der Landesrechnungshof insoweit in bestehende Rechte eintritt. Aus dem 
Gesetzestext ergibt sich jedoch nicht, dass sich durch die Einbeziehung des Landesrech-
nungshofs die Prüfintensität oder der Prüfumfang auf kommunaler Ebene verändert.  
Eine Vervielfachung von Prüfrechten durch daneben stehende Prüfrechte des Landesrech-
nungshofes ist vor diesem Hintergrund weder wirtschaftlich noch sparsam und mit dem Ge-
bot der Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar. Darüber hinaus ist mit der Erweiterung der Prüf-
rechte eine weitere Erhöhung des bereits vorhandenen Verwaltungsaufwands verbunden. 
Dieser Aufwand ist schon derzeitig nicht vollumfänglich refinanziert und auch nicht mehr ver-
tretbar. 
 
In den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII sind entgegen der Darstellung 
in der Begründung zum Gesetzesentwurf überdies keine Prüfrechte im Rahmen der Verein-
barungen mit den zuständigen Leistungsträgern (§ 78 f und b SGB VIII) verankert. Im Rah-
menvertrag Kinder- und Jugendhilfe Mecklenburg-Vorpommern vom 9. September 1999 sind 
ausschließlich Prüfrechte zur Qualität hinterlegt. Für den Bereich der Kindertageseinrichtun-
gen fehlt es derzeit an einem Rahmenvertag.  
 
Auch im Rechtsbereich des SGB IX sind derzeit keinerlei Prüfrechte benannt. 
 
In den gesetzlichen Regelungen des Rechtsbereichs SGB XII wird die Prüfungsvereinbarung 
gem. § 75 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 SGB XII geregelt. Diese umfasst die Prüfung der Wirtschaftlich-
keit und Qualität der Leistung durch den Träger der Sozialhilfe. In diesem Zusammenhang ist 
die Sicherstellung der Qualität der Leistung „primär Angelegenheit der (ordnungsrechtlichen) 
Kompetenzen der Heimaufsicht. […] Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität kann 
dann von Bedeutung sein, wenn der Träger die vereinbarte Qualität nicht erbringen kann 
bzw. die vereinbarte Vergütung für nicht auskömmlich ansieht. In diesem Zusammenhang 
hat die Prüfung dann aber eher einen die Einrichtung beratenden Charakter, um sicherzu-
stellen, dass die vereinbarte Qualität erreicht wird bzw. wie die Leistungserbringung wirt-
schaftlich so gestaltet werden kann, dass die vereinbarte Vergütung auskömmlich ist.“1 
 
Schließlich werden auch die in der Entwurfsbegründung aufgeführten erweiterten Prüfrechte 
in den Rechtsbereichen SGB IX und SGB XII erst zum 01.01.2020 Wirkung entfalten.   
 
 
Aus Sicht der LIGA M-V sollten bestehende Strukturen zunächst auf kommunaler Ebene 
hinsichtlich einer hohen Fachlichkeit erweitert und verstetigt werden, da für die Abschlüsse 
von Vereinbarungen nach SGB VIII und SGB XII eine fachliche Kompetenz erforderlich ist, 
die auf kommunaler Ebene bereits jetzt schon vorhanden sein sollte. Im SGB VIII ist die Vo-
raussetzung der fachlichen Kompetenz verankert in § 72 Abs. 1 SGB VIII, wonach die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe bei den Jugendämtern hauptberuflich nur Personen beschäfti-
gen sollen, die sich für die jeweilige Aufgabe (hier Abschluss LQEV) einer diese Aufgabe 
entsprechende Ausbildung vorweisen können (Fachkräfte) oder aufgrund besonderer Erfah-
rungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen. Eine entsprechende 
Regelung findet sich für den Bereich des SGB XII in § 6 Abs. 1 SGB XII. In der Kommentie-
rung zu diesem Paragraphen heißt es hierzu wie folgt: „das der Gesetzesvollzug durch Per-
sonen durchgeführt wird, die mit dem Gesetz konkret umgehen können [um] einige tatsäch-
lich bestehende Probleme zu regeln [… z.B.] Komplexität sozialer Hilfsbedürftigkeit“.2  
 
Derzeit sind somit keine entsprechenden Prüfrechte gem. dem Entwurf des § 8 Abs. 3 Kom-
munalprüfungsgesetz gegeben, welche in die Prüfungsrechte des  Landesrechnungshofs auf-
genommen werden könnten. Erst mit In–Kraft-treten des Bundesteilhabegesetzes werden 
erstmals derartige Prüfrechte in die bundesgesetzlichen Regelungen aufgenommen.  

                                                        
1  vgl. Münder, in: LPK-SGB XII, § 75, Rn. 29. 
2
  vgl. Roscher, in: LPK-SGB XII, § 6, Rn. 1 f. 
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Frage 5 und 6 
 
Frage 5 Wie bewerten Sie die Einführung paralleler Prüfungsrechte für den Landes-

rechnungshof in § 8 Absatz 3 KPG M-V aus rechtlicher Sicht? 
 
Frage 6 Wie beurteilen Sie die vorgesehene Regelung in § 8 Absatz 4 KPG M-V, mit 

der die Kommunen, soweit sie Vertragspartner sind, verpflichtet werden, die 
Wahrnehmungsberechtigung hinsichtlich der vorgesehenen Prüfungsrechte 
nach § 8 Absatz 3 KPG durch den Landesrechnungshof in Rahmenverträge 
und Vereinbarungen nach dem SGB VIII, dem SGB IX oder dem SGB XII auf-
zunehmen? 
a) Wie kann diese Regelung in der Praxis umgesetzt werden? 
b) Welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihrer Sicht, wenn die Kommunen 

in Verhandlungen die Forderung der Aufnahme der Wahrnehmungsbe-
rechtigung der Prüfrechte durch den Landesrechnungshof nicht durchset-
zen können? 

c) Welche alternativen Regelungsmöglichkeiten kommen aus Ihrer Sicht in 
Betracht? 

 
Bundesrechtliche Regelungen, die parallele Prüfungsrechte für Landesrechnungshöfe vor-
sehen, bestehen nicht. Auch die Landesverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
sieht solche Regelungen nicht vor. Daher wäre ein paralleles Prüfungsrecht für den Landes-
rechnungshof auf der Basis einer landesrechtlichen Regelung ein Verstoß gegen höherran-
giges Bundesrecht sowie Landesrecht. Unabhängig davon weisen wir darauf hin, dass ge-
setzessystematisch der zu ändernde Paragraph im Abschnitt II steht, der „Überörtliche Prü-
fung kommunaler Körperschaften“ heißt. Daraus folgt zwangsläufig, dass ein Prüfungsrecht 
ausschließlich die kommunalen Körperschaften betreffen kann.  Eine Erweiterung insbeson-
dere auf freie Träger ist damit ausgeschlossen.  
 
Die Verpflichtung zur Aufnahme der Wahrnehmungsberechtigung von Prüfrechten durch den 
Landesrechnungshof in Verträgen widerspricht dem Vertragswesen insgesamt und verhin-
dert eine Verhandlung auf Augenhöhe. Sie widerspricht u. a. auch § 4 Abs. 1 SGB VIII, wo-
nach die öffentliche Jugendhilfe und die freie Jugendhilfe zum Wohle junger Menschen und 
ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten sollen.  
 
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass es aufgrund der Verpflichtung zur Aufnahme der 
Wahrnehmungsberechtigung der Prüfrechte durch den Landesrechnungshof nicht zum Ver-
tragsabschluss kommt, da die kommunale Seite in dieser Frage dann keinerlei Verhand-
lungsspielraum hat. Sofern der Leistungserbringer eine Wahrnehmungsberechtigung der 
Prüfrechte durch den Landesrechnungshof ablehnt, wird es zwangsläufig nicht zu einem 
Vertragsschluss kommen, wodurch ein prospektiver Vertragsabschluss erheblich erschwert 
wird. Dies widerspricht dem Grundsatz der zügigen und partnerschaftlichen Einigung. Bei 
Nichteinigung ist nur der Rechtsweg zur Schiedsstelle gegeben, soweit eine solche vorgese-
hen ist. 
 

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen  auch zu den Fragen 2 und 4  sieht die LIGA M-
V die Prüfkompetenz ausschließlich bei den kommunalen Prüfbehörden. Sofern diese Auf-
gabe auf eine landeseinheitliche Prüfbehörde übertragen werden soll, muss die Fachlichkeit 
gleichartig gewährleistet  werden können. Die LIGA M-V sieht die Gefahr, dass dies nicht 
durch den Landesrechnungshof sichergestellt werden kann. Hinsichtlich der im Geset-
zesentwurf enthaltenen zweiten Alternative der Erweiterung der Prüfkompetenz des Landes-
rechnungshofes auf alle Empfänger öffentlicher Gelder kann die LIGA M-V keine Aussagen 
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treffen, da weder der Umfang der Prüfkompetenz noch deren rechtlichen Würdigung abzu-
schätzen sind.  
 
 
Frage 10 
 

Im Koalitionsvertrag der Fraktionen der SPD und der CDU für die 7. Wahlperiode ist ver-
einbart, dass die Prüfkompetenz des Landesrechnungshofes im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten so erweitert werden soll, dass alle Empfänger öffentlicher Gelder geprüft 
werden können. 
a) Bestehen aus Ihrer Sicht rechtliche Bedenken dahingehend, dass der Landesrech-

nungshof auf lange Sicht eine Prüfkompetenz erhalten soll, die „alle Empfänger öf-
fentlicher Gelder“ umfasst? 

b) Welche rechtlichen Hürden müssen beachtet werden, wenn dem Landesrechnungs-
hof M-V Prüfungsrechte bei allen Empfängern öffentlicher Gelder eingeräumt werden 
sollen? 

c) Gibt es aus Ihrer Sicht rechtliche Bedenken im Hinblick auf die mit diesem Gesetz-
entwurf geplante Erweiterung der Prüfrechte des Landesrechnungshofes? 

 
Für eine umfassende Antwort bedarf es eines umfangreichen rechtlichen Gutachtens, das 
aus Sicht der Liga M-V durch die Landesregierung in Auftrag gegeben werden sollte. 
 
 
 
 
Vorschlag: Der Gesetzgeber soll die Kommunen sachgerecht mit finanziellen Mittel hinrei-
chend so ausstatten, dass die Kommunen ihre Aufgabe der Prüfung, so wie vom Bundesge-
setzgeber vorgesehen, erfüllen können. 
 
 
 
Die LIGA M-V hofft, die Beweggründe ihrer Einwände zum vorgelegten „Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes“ nachvollziehbar dargelegt zu haben, 
und dankt Ihnen für deren Prüfung und Berücksichtigung.  
 
Für Hinweise und Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
Martin Scriba   
Vorsitzender 
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Öffentliche Anhörung des Finanzausschusses zum Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG M-V) 
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

ich komme Ihrer Bitte um Unterstützung gerne nach. 

 

In Niedersachsen ist der Landesrechnungshof (LRH) die unabhängige externe Finanzkontrolle 

des Landes. Der LRH überwacht und prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des 

Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe. Er prüft auch die Haushalts- und 

Wirtschaftsführung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Lan-

des unterstehen. Dies gilt allerdings nicht für Gemeinden, Gemeindeverbände und Zusammen-

schlüsse von Gemeindeverbänden sowie für Religionsgesellschaften und Weltanschauungsge-

meinschaften.  

Die Bestimmung der Prüfbehörde für die überörtliche Kommunalprüfung ist in § 1 Abs. 1 Nieder-

sächsisches Kommunalprüfungsgesetz (NKPG) geregelt. Demnach obliegt die überörtliche 

Kommunalprüfung der Gemeinden, Samtgemeinden, Landkreise, kommunalen Anstalten, ge-

meinsamen kommunalen Anstalten, Zweckverbänden, des Regionalverbands „Großraum 

Braunschweig“, der Niedersächsischen Versorgungskasse und der Versorgungskasse des ehe-

maligen Landes Oldenburg der Präsidentin des LRH. Diesbezüglich gilt somit nicht das Senats-

prinzip, sondern die Präsidentin entscheidet in Angelegenheiten der überörtlichen Kommunal-

prüfung allein. Ihr zur Seite gestellt ist ein Prüfungsbeirat, der aus je zwei Mitgliedern der obers-

— 
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ten Kommunalaufsichtsbehörde und den drei kommunalen Spitzenverbänden besteht. Der Bei-

rat beschließt Empfehlungen für die Ausrichtung und Durchführung der Prüfungstätigkeit. Er 

wirkt beratend bei der Prüfungsplanung mit (§ 7 NKPG). 

 

Dieses zum Verständnis vorausgeschickt, beantworte ich Ihre Fragen, soweit mir dies möglich 

ist, zusammenfassend wie folgt: 

 

Derzeit sehen weder das SGB VIII noch das SGB XII ein gesetzliches Prüfungsrecht für die 

Kostenträger vor. Entsprechende Prüfungsrechte sind vertraglich zu vereinbaren (§ 78 b Abs. 1 

Nr. 3 und Abs. 4 SGB VIII - Jugendhilfe - bzw. § 75 Abs. 3 Nr. 3 SGB XII - Sozialhilfe -) und 

hängen somit von der Bereitschaft der Anbieter ab, entsprechende Prüfungsrechte einzuräu-

men. Insofern sind die dem LRH nach den geplanten Änderungen des KPG M-V zugedachten 

Prüfungsrechte ein Signal und ein Schritt in die richtige Richtung. Eine durchgreifende Ände-

rung der Situation würde aber nur dann eintreten, wenn die vertragliche Einschränkung der Prü-

fungsrechte entfallen würde. 

 

Die im neuen § 8 Abs. 4 KPG M-V vorgesehene Verpflichtung der kommunalen Körperschaften, 

die Wahrnehmungsberechtigung des LRH in abschließenden Rahmenverträgen und Vereinba-

rungen aufzunehmen, wird insoweit schwer durchzusetzen sein, da es sich weiterhin um eine 

vertragliche Vereinbarung handelt, über deren Inhalt und Abschluss sich beide Vertragsparteien 

einig sein müssen. In wie weit hier nicht sogar ein Eingriff in das kommunale Selbstverwaltungs-

recht (Art. 28 Abs. 2 GG) vorliegen könnte, habe ich nicht näher untersucht. Alternativ käme 

ggf. in Betracht, ein generelles Prüfungsrecht durch einen Landesrahmenvertrag zu vereinbaren 

oder ein eigenständiges Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs gesetzlich zu verankern. 

 

Die Einführung paralleler Prüfungsrechte könnte zu Doppelstrukturen führen, da beide prüfen-

den Einrichtungen Personalressourcen und Sachverstand für die gleiche Aufgabe vorhalten 

müssten. Eine klare Zuständigkeitsregelung, ein intensiver Informationsaustausch sowie eine 

ständige Absprache in der Prüfungsplanung könnten die Nachteile einer solchen Doppelstruktur 

minimieren. Grundsätzlich halte ich aber Doppelstrukturen für unwirtschaftlich. 

 

Gegen die geplante Streichung der §§ 11 Abs. 2 und 12 KPG M-V oder gegen die geplante 

Neuregelung gem. Ziff. 1 a) des Gesetzesentwurfs habe ich keine Bedenken. 

 

Die Erfahrung der überörtlichen Kommunalprüfung in Niedersachsen und die Ergebnisse ihrer 

Prüfung der Rechnungsprüfungsämter kleinerer Kommunen zeigen, dass vor dem Hintergrund 

der Größe des Landes Niedersachsen und seiner kommunalen Strukturen eine Trennung von 
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örtlicher und überörtlicher Prüfung weiterhin sinnvoll ist. Insbesondere die Flexibilität der Rech-

nungsprüfungsämter der kleinen Kommunen für die kollegiale Beratung des Verwaltungsvoll-

zugs ist ein großer Vorteil. Die überörtliche Prüfung hingegen wird als vergleichend angelegter 

Prüfungsansatz der Präsidentin des LRH stärker überregional wahrgenommen und erhält die 

damit einhergehende Resonanz aus Politik und Kommunalverwaltungen. Durch eine Ver-

schmelzung dieser Aufgaben in einer landeseinheitlichen Prüfbehörde wären die regionalen 

und persönlichen Kenntnisse der Prüferinnen und Prüfer vor Ort nicht mehr von Vorteil. Die un-

terschiedlichen kommunalen und regionalen Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern und die 

hier bisher gemachten Erfahrungen machen einen Vergleich allerdings schwierig. Daher könnte 

man für Mecklenburg-Vorpommern zu einer anderen Bewertung kommen. 

 

Aus meiner Sicht gäbe es zwei Wege, die Aufgabe beim LRH M-V zu vereinigen: Entweder wer-

den Kommunalprüfungsämter gebildet, die dem LRH unterstehen, oder der LRH erhält diese 

Aufgabe direkt. Für die erste Alternative müssten neue administrative Strukturen und Aufsichts-

mechanismen geschaffen werden. Für die zweite Variante müsste entsprechendes Personal – 

ggf. das der kommunalen Prüfungseinrichtungen – angeworben werden. 

 

Hinsichtlich meiner Teilnahme oder der einer Vertreterin oder eines Vertreters an der Anhörung 

am 23.05.2017 werde ich Sie noch informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. von Klaeden 

 


